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Gelber Sack – die erste Abholung 
Die Verteilung der Gelben Säcke ist abgeschlossen. 

Die Abholung ist bereits angelaufen. 

Bei Reklamationen verweisen Sie bitte die Bürger an 

die jeweiligen Abfuhrunternehmen, dass verkürzt 

die Bearbeitungszeit bei Problemen. 

Die nebenstehende Bezirksübersicht zeigt Ihnen die 

Zuständigkeit der jeweiligen Abfuhrunternehmen 

für die Abholung der Gelben Säcke und natürlich 

auch die Entleerung der Gelben Tonnen. Die 

Abholtermine sind als Block zu lesen und die 

Gelben Säcke sind am ersten Abfuhrtag jedes Terminblocks bis spätestens 6 Uhr am 

Bereitstellungsplatz (wie die Restabfalltonne/Säcke) bereit zu stellen. 

Natürlich gilt für alle Bereiche in denen Abholsackabfuhr durchgeführt wird, der 

Sackabfuhrplatz für Restabfall, auch als Sammelplatz für die Gelben Säcke.  

  

Ihre Ansprechpartner: 

Fa. Baier             07472/69523      office@baier-entsorgung.at 

Fa. Hasenöhrl    07435/7676        info@hasenoehrl.at 

Fa. FCC               07472/630830    amst@fcc-group.at 

mailto:office@baier-entsorgung.at
mailto:info@hasenoehrl.at
mailto:amst@fcc-group.at
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KEINE ANNAHME VON GELBEN SÄCKEN AM ASZ 
Die Verteilung der Gelben Säcke an die Haushalte konnte mit Ende Mai 

abgeschlossen werden, in den südlichsten Gemeinden unseres Bezirkes 

hat in der vergangenen Woche bereits die erste Abholung von den 

Haushalten stattgefunden. Dennoch gab es bereits einige Bürger, die Ihre 

vollen Gelben Säcke auf das ASZ zur Entsorgung bringen wollten, wir 

möchten daher noch einmal darauf hinweisen, dass keine Gelben Säcke 

am ASZ angenommen werden dürfen und die jeweiligen Bürger 

hingewiesen werden müssen, diese zuhause bis zur nächsten Abholung 

aufzubewahren. 

 

Was jedenfalls möglich ist- es besteht die Sortenreine Abgabe.  

Die im Aushang 2018 angeführten Stoffgruppen sind jedenfalls 

sortenrein zu übernehmen. Dies ist an jedem ASZ individuell, Details 

enthält der Aushang 2018. 

Wenn also  

 
 
im Aushang angeführt sind müssen diese sortenrein übernommen werden. 

Wenn dazu Sammeleinrichtungen fehlen sollten bitte dies rasch an den GDA melden. 

 

Gelber Sack Hotline 

07475/53340269 
Das GDA Hotline Team mit Birgit Baier und Bernd 

Stöghofer ist gerne für Sie da:  

Montag bis Donnerstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 

bis 16.00 Uhr; Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr 

 

Den Gelben Sack gibt’s auch als Film, einfach mal reinschauen 

unter: https://youtu.be/e93OeCURfgw 

https://youtu.be/e93OeCURfgw
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Ergänzungsblätter  Handbuch ASZ 
Die Änderungen bei der Entsorgung von Batterien bedingt einigen 

Änderungen im Handbuch für ASZ. 

Die entsprechenden Vorlagen finden sich unter  

https://gda.gv.at/asz-rundschreiben  

zum Download und ausdrucken bereit. Danach im Handbuch/am 

ASZ ergänzen.  

 

 

Neue  Restabfall- und Bioabfallbehälter defekt? 
Die neuen „Blauer Engel“ (120 l/240 l Behälter) sind 

vom Lieferanten mit einer mehrjährigen 

Garantiefrist ausgestattet. Wir ersuchen Sie daher, 

defekte Abfallbehälter der neuen Generation in jenen 

Fällen sofort zu melden, wo es zu Defekten und 

daher zu einem Austausch durch die Gemeinde 

kommt. Wir erhalten auf diese Behälter vom 

Lieferanten vollen Kostenersatz.  

 

https://gda.gv.at/asz-rundschreiben
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Keine Annahme von Photovoltaik auf den ASZ 

 
Da sich die Anfragen zur Rücknahme und 

Entsorgung von PV Modulen mehren möchte ich 

über die richtige Entsorgung der PV-Module 

informieren. 

PV Module unterliegen seit 1. Juli 2014 der EAG-

Verordnung, d.h., dass die Hersteller die PV-

Module grundsätzlich zurücknehmen müssen und 

auch die entsprechenden Nachweise 

(Sammelmassen, Verwertungsmassen, 

Verwertungsqouten etc.) erbringen müssen. 

PV-Module sind grundsätzlich als Geräte für 

gewerbliche Zwecke eingestuft!! Auch wenn eine 

Privatperson PV-Module selbst demontiert ist es 

ein Gerät für gewerbliche Zwecke! 

 

Beim ASZ müssen und dürfen die PV Module 

nicht übernommen werden, auch nicht gegen 

Entgelt, da es hier noch keine vertragliche 

Vereinbarung mit Hersteller gibt.  

 

Rücknahmepflicht für PV Module: 

Hier ist das Datum der Inverkehrsetzung zu beachten und maßgeblich! 

  

Module die vor dem 1. Juli 2014 in Verkehr gebracht wurden sind vom Hersteller nur dann 

unentgeltlich zurückzunehmen, wenn diese Zug um Zug getauscht/ersetzt werden. (Altes Gerät 

gegen neues Gerät). Ist dies nicht der Fall, so kann der Hersteller auch ein Entgelt dafür 

verlangen. 

  

Module die ab 1. Juli 2014 in Verkehr gebracht wurden sind jedenfalls vom Hersteller 

unentgeltlich zurückzunehmen!!  

  

Beim ASZ müssen die PV Module nicht übernommen werden, auch nicht gegen Entgelt, da 

es hier noch keine vertragliche Vereinbarung mit Hersteller gibt.  

  

Solltet ihr trotzdem PV Module entgegennehmen, müsst ihr selbst für die Kostentragung und 

die ordnungsgemäße Weitergabe zur Verwertung Sorge tragen! 

Die Bestimmungen zur Rücknahme von PV Modulen sind im §10 der EAG Verordnung 

festgeschrieben. 

 


